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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
4. Februar 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 27 c) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/65/448)] 

65/182. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversammlung über das  
Altern 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. Dezember 2002, in der sie sich die 
Politische Erklärung1 und den Internationalen Aktionsplan2 von Madrid über das Altern 
2002 zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. Dezember 2003, in der sie unter an-
derem von dem Fahrplan für die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis nahm, 
und ihre Resolutionen 60/135 vom 16. Dezember 2005, 61/142 vom 19. Dezember 2006, 
62/130 vom 18. Dezember 2007, 63/151 vom 18. Dezember 2008 und 64/132 vom 
18. Dezember 2009, 

 in der Erkenntnis, dass der Aktionsplan von Madrid in vielen Teilen der Welt nach wie 
vor wenig oder überhaupt nicht bekannt ist, was die Reichweite der Umsetzungsmaßnah-
men begrenzt,  

 Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs über die Folgemaßnahmen 
zur Zweiten Weltversammlung über das Altern sowie den derzeitigen Stand der sozialen 
Lage, des Wohlergehens, der Teilhabe an der Entwicklung und der Rechte älterer Men-
schen3, 

 1. bekräftigt die Politische Erklärung1 und den Internationalen Aktionsplan2 von 
Madrid über das Altern 2002; 

 2. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Kapazitäten zur Beseitigung der 
Armut unter älteren Menschen, insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu 
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchgehend in die Armutsbekämpfungs-
strategien und die nationalen Entwicklungspläne zu integrieren und sowohl eine konkrete 
Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängigen Integration von Fragen des Alterns 
in ihre nationalen Strategien aufzunehmen;  

_______________ 
1 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8–12 April 2002 (United Nations publication, 
Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/ 
german/conf/altern/ac197-9.pdf. 
2 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/altern/ac197-9.pdf. 
3 A/65/157 und A/65/158. 
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 3. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den Ausbau der nationalen Ka-
pazitäten zur Verfolgung ihrer während der Überprüfung und Bewertung des Aktionsplans 
von Madrid ermittelten nationalen Prioritäten für die Umsetzung zu bemühen, und bittet die 
Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, einen schrittweisen Ansatz für den Kapazi-
tätsausbau zu erwägen, der die Festlegung nationaler Prioritäten, die Stärkung der institutio-
nellen Mechanismen, Forschung, Datenerhebung und -analyse und die Schulung des erfor-
derlichen Personals auf dem Gebiet des Alterns umfasst;  

 4. ermutigt die Mitgliedstaaten außerdem, die Hindernisse für die Umsetzung des 
Aktionsplans von Madrid zu überwinden, indem sie Strategien erarbeiten, die sämtlichen 
Phasen des menschlichen Lebens Rechnung tragen und die Solidarität zwischen den Gene-
rationen fördern und so die Erfolgsaussichten in den kommenden Jahren erhöhen; 

 5. ermutigt die Mitgliedstaaten ferner, besonderes Gewicht auf die Auswahl realis-
tischer, nachhaltiger und durchführbarer nationaler Prioritäten zu legen, die sich in den 
kommenden Jahren höchstwahrscheinlich verwirklichen lassen, sowie Zielvorgaben und In-
dikatoren zur Messung der Fortschritte im Umsetzungsprozess zu erarbeiten;  

 6. ermutigt alle Mitgliedstaaten, den Aktionsplan von Madrid als festen Bestand-
teil ihrer nationalen Entwicklungspläne und Armutsbekämpfungsstrategien weiter umzuset-
zen;  

 7. bittet die Mitgliedstaaten, für die Restlaufzeit der ersten Dekade der Umsetzung 
des Aktionsplans von Madrid Bereiche hoher Priorität festzulegen, darunter die Stärkung 
der älteren Menschen und die Förderung ihrer Rechte, die Sensibilisierung für Fragen des 
Alterns und der Aufbau nationaler Kapazitäten auf diesem Gebiet; 

 8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Aktionsplan von Madrid noch mehr ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, so auch indem sie die Netzwerke der nationalen 
Koordinierungsstellen für Fragen des Alterns stärken, mit den Regionalkommissionen zu-
sammenarbeiten und die Hilfe der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information in 
Anspruch nehmen, um die Aufmerksamkeit für Fragen des Alterns zu erhöhen; 

 9. ermutigt die Regierungen, sofern sie es noch nicht getan haben, Koordinie-
rungsstellen für die Weiterverfolgung der nationalen Aktionspläne über das Altern zu be-
stimmen; 

 10. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Alterspolitik partizipative Kon-
sultationen mit allen maßgeblichen Interessenträgern und Partnern der sozialen Entwicklung 
zu führen, damit wirksame Strategien erarbeitet werden können, die zu einer nationalen  
Identifikation mit dieser Politik und einer entsprechenden Konsensbildung führen;  

 11. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls für die erforderlichen Bedingungen 
zu sorgen, damit Familien und die Gemeinschaft in der Lage sind, älter werdenden Men-
schen Betreuung und Schutz zukommen zu lassen, und die Verbesserung des Gesundheits-
zustands älterer Menschen auch auf der Grundlage des Geschlechts zu bewerten sowie Be-
hinderungen und Sterblichkeit zu verringern; 

 12. legt den Regierungen nahe, weitere Anstrengungen zur Umsetzung des Ak-
tionsplans von Madrid zu unternehmen und die Anliegen älterer Menschen durchgehend in 
ihre politischen Programme zu integrieren, unter Berücksichtigung dessen, wie entschei-
dend wichtig die gegenseitige Abhängigkeit der Generationen innerhalb der Familie, die So-
lidarität und die Reziprozität für die soziale Entwicklung und die Verwirklichung aller Men-
schenrechte für ältere Menschen sind, und Altersdiskriminierung zu verhindern und für so-
ziale Integration zu sorgen; 

 13. erkennt an, wie wichtig die Stärkung der Partnerschaft und der Solidarität zwi-
schen den Generationen ist, und fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, 
Chancen für den freiwilligen, konstruktiven und regelmäßigen Austausch zwischen den Ju-
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gendlichen und den älteren Generationen in der Familie, am Arbeitsplatz und auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene zu fördern; 

 14. bittet die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass ältere Menschen Zugang zu In-
formationen über ihre Rechte haben, damit sie voll und in gerechter Weise an ihrer jeweili-
gen Gesellschaft teilhaben und den vollen Genuss aller Menschenrechte in Anspruch neh-
men können;  

 15. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Benehmen mit allen Sektoren der Gesell-
schaft, namentlich den Organisationen älterer Menschen, und gegebenenfalls auch über na-
tionale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte ihre nationalen 
Kapazitäten zur Überwachung und Durchsetzung der Rechte älterer Menschen auszubauen; 

 16. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, bei allen alterspolitischen Maßnah-
men die Geschlechterperspektive einzubeziehen beziehungsweise zu verstärken sowie ge-
gen Diskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts vorzugehen und sie zu besei-
tigen, und empfiehlt den Mitgliedstaaten, gemeinsam mit allen Sektoren der Gesellschaft, 
insbesondere Frauengruppen und Organisationen älterer Menschen, die negativen Klischee-
vorstellungen über ältere Menschen, insbesondere ältere Frauen, abzubauen und ein positi-
ves Bild älterer Menschen zu fördern;  

 17. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, sich dem Wohlergehen und einer ange-
messenen Gesundheitsversorgung älterer Menschen zu widmen sowie gegen alle Fälle von 
Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt gegenüber älteren Menschen vorzugehen, indem 
sie wirksamere Präventionsstrategien sowie strengere Gesetze und Regelungen erarbeiten, 
um gegen diese Probleme und ihre tieferen Ursachen anzugehen;  

 18. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um älteren 
Menschen in Notsituationen im Einklang mit dem Aktionsplan von Madrid verstärkt Schutz 
und Hilfe zu gewähren;  

 19. betont, dass es zur Ergänzung der einzelstaatlichen Entwicklungsanstrengungen 
unerlässlich ist, die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklungslän-
der bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu verstärken, und erkennt gleichzeitig 
an, wie wichtig die Gewährung von finanzieller und sonstiger Hilfe ist; 

 20. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die internationale Zusammenarbeit 
zur Unterstützung der einzelstaatlichen Anstrengungen zur Beseitigung der Armut entspre-
chend den international vereinbarten Zielen zu vertiefen, um eine nachhaltige soziale und 
wirtschaftliche Unterstützung älterer Menschen zu erreichen;  

 21. legt der internationalen Gemeinschaft außerdem nahe, die einzelstaatlichen An-
strengungen zur Stärkung der Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit Or-
ganisationen älterer Menschen, Hochschulen, Forschungsstiftungen, lokalen Organisationen, 
einschließlich Betreuungspersonen, und dem Privatsektor zu unterstützen, um so zum Auf-
bau von Kapazitäten in Fragen des Alterns beizutragen; 

 22. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die zuständigen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaatli-
chen Anstrengungen zur Finanzierung von Initiativen im Bereich der Forschung und der 
Datenerhebung zu Fragen des Alterns zu unterstützen, damit die mit der Bevölkerungsalte-
rung zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen besser verstanden und den po-
litischen Entscheidungsträgern genauere und konkretere Informationen zu Geschlechterfra-
gen und Fragen des Alterns zur Verfügung gestellt werden können;  

 23. erkennt die wichtige Rolle an, die verschiedene internationale und regionale 
Organisationen, die mit Ausbildung, Kapazitätsaufbau, Politikentwicklung und Überwa-
chung auf nationaler und regionaler Ebene befasst sind, bei der Förderung und Erleichte-
rung der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid spielen, und würdigt die Arbeit, die in 
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verschiedenen Teilen der Welt geleistet wird, die regionalen Initiativen und Institute wie das 
Internationale Institut für Fragen des Alterns in Malta und das Europäische Zentrum für 
Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien; 

 24. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Rolle der Koordinierungsstellen der Verein-
ten Nationen für Fragen des Alterns zu bekräftigen, die technische Zusammenarbeit zu ver-
stärken, die Rolle der Regionalkommissionen in Fragen des Alterns auszuweiten und zu-
sätzliche Ressourcen für diese Bemühungen zur Verfügung zu stellen, die Koordinierung 
der nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisationen, die sich mit Fragen des 
Alterns befassen, zu erleichtern und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft im Rahmen 
einer Forschungsagenda zu Fragen des Alterns zu verbessern;  

 25. erklärt erneut, dass auf nationaler Ebene zusätzlich Kapazitäten geschaffen 
werden müssen, um die weitere Umsetzung des Aktionsplans von Madrid und der Ergebnis-
se seines ersten Überprüfungs- und Bewertungszyklus zu fördern und zu erleichtern, und 
legt den Regierungen in diesem Zusammenhang nahe, den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen für das Altern zu unterstützen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, den Ländern auf Antrag umfangreichere Hilfe 
zu gewähren; 

 26. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine Kapazität zur effizienten und 
koordinierten Unterstützung der nationalen Umsetzung des Aktionsplans von Madrid nach 
Bedarf auszubauen;  

 27. empfiehlt, bei den laufenden Anstrengungen zur Erreichung der international 
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen4 enthaltenen Ziele, die Lage der älteren Menschen zu berücksichtigen; 

 28. beschließt, eine allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offenstehende Ar-
beitsgruppe zu dem Zweck einzusetzen, den Schutz der Menschenrechte älterer Menschen 
zu verstärken, indem sie den vorhandenen internationalen Rahmen der Menschenrechte äl-
terer Menschen prüft, mögliche Lücken und die besten Wege, sie zu schließen, ermittelt und 
gegebenenfalls auch die Möglichkeit der Anwendung weiterer Instrumente und Maßnahmen 
prüft, und ersucht den Generalsekretär, der Gruppe für die Dauer ihres Mandats im Rahmen 
der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung zu gewähren; 

 29. beschließt außerdem, dass die offene Arbeitsgruppe 

 a) am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York tagt; 

 b) auf einer Organisationssitzung Anfang 2011 ihren Zeitplan und ihr Arbeitspro-
gramm im Konsens beschließt; 

 30. bittet die Staaten und die zuständigen Organe und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, namentlich die zuständigen Mandatsträger und Vertragsorgane auf 
dem Gebiet der Menschenrechte und die Regionalkommissionen, sowie die zwischenstaatli-
chen und maßgeblichen nichtstaatlichen Organisationen, die sich mit der Frage befassen, 
nach Bedarf Beiträge zu der Arbeit zu leisten, mit der die offene Arbeitsgruppe betraut ist;  

 31. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der An-
gaben zur Situation der Rechte älterer Menschen in allen Regionen der Welt enthält. 

71. Plenarsitzung 
21. Dezember 2010 

_______________ 
4 Siehe Resolution 55/2. 


